Anlage zum Mietvertrag vom ...........................................  (Datum ursprünglicher Vertrag)
Objekt:

………………………………………………………………………………………


(Postleitzahl, Ort, Adresse)

Vermieter:
........................................................................................................................................

(Vermieterdaten laut Mietvertrag)

vertreten durch IMMOBILIENcenter Schnelle, Senefelderstr. 2, 06114 Halle

Mieter:

..........................................................................................................................................
(aktuelle Mieter laut Ursprungsvertrag)
1. Herr / Frau ....................... tritt ab dem .............................. in den Mietvertrag vom ....................... ein und ............................ aus.


2. Herr / Frau ................................ hat in den Mietvertrag Einsicht genommen, und erkennt die darin aufgeführten Mietbedingungen als verbindlich an. Er / Sie  verpflichtet sich gegenüber ihren/seinen Mitmietern, den Anteil an der Gesamtmiete vereinbarungsgemäß zu zahlen und tritt gesamtschuldnerisch für die Fälligkeit der Mietzahlung an den Vermieter auf.


3. Die Verpflichtung zur Durchführung von Schönheitsreparaturen basiert weiterhin auf dem Übergabetermin des Mietvertrages vom ............................ . Die bis zum Wechsel angefallenen Schönheitsreparaturen oder mögliche Beschädigungen sind zwischen ein- und ausziehendem Mieter zu klären. Eine Abnahme von einzelnen Räumen wird durch die Verwalter nicht durchgeführt. 


4. Als Ergänzung zum Mietvertrag sind von Herrn / Frau .................... folgende Unterlagen beizubringen: 


Selbstauskunft gemäß Anlage


Kopie des Personalausweises


Einkommensnachweise (ggfs. Bürgschaft Eltern)


5. Die Mitmieter ................................ erklären ausdrücklich ihr Einverständnis, daß Herr/ Frau .................. ab ......................... in das Mietverhältnis ein- und ..................... austritt.


6. Die Betriebskostenabrechnung wird jeweils vom 01.01. bis zum 31.12. eines jeden Jahres erstellt. Die Aufteilung der Abrechnung auf einzelne Zeiträume ist nur bei vollständiger Rückgabe der Mieträume möglich, nicht bei Wechsel von einzelnen WG-Mitgliedern. Die Abrechnung erhalten jeweils die zum Zeitpunkt der Abrechnungserstellung wohnhaften Mieter. Die wohnhaften Mieter werden verpflichtet, die ausgezogenen Mieter über die Abrechnung zu informieren und dafür Sorge zu tragen, dass mögliche Nachzahlung rechtzeitig an den Vermieter überwiesen werden.


7. Die hinterlegte Kaution des ausziehenden Mieters wird grundsätzlich erst ausgezahlt, wenn die Einzahlung durch den neuen Mieter erfolgt. Einziehender und ausziehender Mieter können sich über die Zahlung der Kaution auch intern einigen, hierfür sollten dann, um künftige Missverständnisse zu vermeiden grundsätzlich Nachweise beim Vermieter hinterlegt werden.


8. Verzugsadresse des ausziehenden Mieters: ............................................................................

Diese Anlage wird nach Unterschrift Bestandteil des vorliegenden Mietvertrages.

Halle, den .........................................


...........................................................

.........................................................

    ausziehender Mieter




einziehender Mieter

...........................................................

.........................................................

    Mitmieter 1





Mitmieter 2


Einverständnis Vermieter – nach Vorlage aller Unterlagen und Prüfung dieser

Halle, den .....................................

.........................................................








Vermieter

